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Norm

BAO §207 Abs4;

BAO §209 Abs1;

EStG 1988 §33 Abs4 Z3 lita idF 1993/818;

FamLAG 1967;

Rechtssatz

§ 207 Abs. 4 BAO enthält Regelungen über die Verjährung des Rechts, den Ersatz zu Unrecht geleisteter oder die

Rückzahlung zu Unrecht bezogener Beihilfen zu fordern, aber keine Regelungen über die Verjährung des Anspruches

auf Familienbeihilfe oder des Anspruches auf den Kinderabsetzbetrag. § 209 Abs 1 BAO misst nur den von einer

(Abgaben)Behörde unternommenen Amtshandlungen (nicht aber beispielsweise den Handlungen eines

Anspruchsberechtigten nach dem FLAG) verjährungsunterbrechende Wirkung bei. Aus diesen Regelungen ist

abzuleiten, dass das Rechtsinstitut der Verjährung nach § 207 BAO auf Ansprüche von Personen, wie den

Beihilfenanspruch oder den Anspruch auf Kinderabsetzbetrag, keine Anwendung findet.
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